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Merkblatt zur Zusammenarbeit von Anwälten mit Dolmetschern

Der Einsatz guter Dolmetscher in der vertrau​li​chen Si​tua​tion beim Rechtsanwalt, ist in der Arbeit mit nicht Deutsch spre​chen​den Mandanten unab​ding​bar. Um eine mög​lichst reibungslose Zu​sam​men​ar​beit zu erreichen, müssen verschie​de​ne Re​geln vom Dolmetscher, vom Mandanten, aber auch vom Rechts​anwalt eingehalten werden:
Welcher Dolmetscher:

Gutes Dolmetschen ist eine Kunst. Nicht jeder kann das. Ich ken​ne hervorragende nicht professionelle Dol​met​scher und schlechte pro​fessionelle Dol​met​scher (und umge​kehrt). Pro​fes​sio​nelle Dolmetscher ko​sten allerdings oft​mals nicht wenig Geld.

Wichtig ist, dass der Anwalt keine Kompromisse ein​geht: Ein auf der Straße angespro​chener Lands​mann, der kaum bes​ser Deutsch spricht, als der Mandant, ist als Sprachmittler nicht akzeptabel. Lieber einmal ein Gespräch abbrechen, als mit einem un​qualifizierten Sprachmittler zu arbeiten. Die Ge​fahr, dass Wich​tiges falsch dar​gestellt wird, ist viel zu groß!

Oft​mals kommen Mandanten mit Verwandten, die dol​met​schen. Das ist nicht in jedem Fall schlecht. Es ist aber da​rauf zu ach​ten, dass diese nicht "für den Man​danten" spre​chen, und dass diese Ver​wandten keine eigenen In​te​ressen verfolgen, die von den In​te​ressen des Man​dan​ten abweichen.

Wenn der Anwalt merkt, dass die Anwesenheit von Familienan​gehörigen eine offene Kommunikation hindert, muss er darauf be​stehen, dass ein neutraler Dolmetscher hinzugezogen wird.

Rollenprobleme:

Der Anwalt muß wissen, dass manche Men​schen, insbesondere nicht profes​sio​nel​le Dol​met​scher, sich "zu​rück​gesetzt" fühlen, wenn sie lediglich "Sprach​rohr" sein sollen. Es erfordert Fin​ger​spit​zen​gefühl, einer​seits auf die Einhaltung not​wen​diger Regeln zu drängen und andererseits den Dol​met​scher nicht zu ver​prel​len. An erster Stel​le steht allerdings das Ziel, die Kommunikation zwi​schen Mandant und An​walt zu er​mög​lichen. Diesem Ziel ist im Ergebnis alles unterzuordnen.

Geschlecht des Dolmetschers:
Das Geschlecht ist besonders dort wichtig, wo Pro​bleme zu erörtern sind, die vom Rollenverhalten der Ge​schlech​ter zuein​an​der beeinflusst sind. Im Asyl​verfahren etwa, wenn es um Fragen sexueller Ge​walt geht.

Auch hier gilt: Lieber einmal ein Gespräch abbrechen, um den/ die "rich​ti​ge(n)" Dolmetscher(in) zu suchen, als das Ri​si​ko in Kauf zu neh​men, dass etwas Wichtiges unge​sagt bleibt.

Rollenverteilung:

Der Dolmetscher soll möglichst unsichtbar sein. Er hat "nur" die Rolle des Sprachmitt​lers und sollte sonst nicht weiter in Er​schei​nung treten. Eigene In​te​ressen darf er nicht wahrnehmen. Er ist auch nicht dafür da, anstelle des Mandanten zu spre​chen.

Die Rolle des Dolmetschers muss auch mit dem Man​dan​ten zu Beginn des ersten Ge​sprächs ge​klärt werden. Falls der Man​dant sich beim Anwalt mit dem Dolmetscher austauschen möch​te, sollte der An​walt ein​schreiten: Pri​vat​ge​spräche gehören nicht in die Be​spre​chung. Im An​schluss an die Unterredung be​steht immer noch die Möglichkeit für eine private Un​terhaltung.

Gesprächsatmosphäre:
Der Anwalt muß wissen, dass der Mandant oftmals ver​äng​stigt und nicht selten zum ersten Mal bei einem Rechts​anwalt ist. Es liegt daher beim Anwalt, so​weit wie mö​glich eine Basis für ein vertrauens​vol​les Gespräch zu schaffen.

Sitzordnung:

Die Sitzordnung ist im Gespräch von großer Be​deu​tung. Man​dant und Anwalt sollten sich gegenüber sit​zen und di​rekten Blick​kontakt ha​ben. Am besten sitzt der Dol​met​scher hin​ter dem Mandanten, so dass dieser ihn nur hö​ren, aber nicht sehen kann. Diese Sitz​ord​nung hat den Vor​teil, dass der Anwalt Blick​kon​takt zu beiden Personen hat, der Man​dant aber den An​walt und nicht den Dol​met​scher als Kon​taktperson ansieht.

Auch dies ist allerdings mit dem Mandanten ab​zu​spre​chen, schließlich kann es schwer​wie​gen​de Grün​de ge​ben, warum je​mand nicht möch​te, dass ihm jemand "im Nacken sitzt".

Ruhe/Anwesenheit Dritter:
Ruhe für das Gespräch ist unabdingbar. Das Te​le​fon ist hier​bei ein Störfaktor. Ebenso andere An​we​sen​de oder schrei​ende Kin​der. Solche äußeren Be​din​gungen sind nicht zu akzeptieren.

Gesprächsführung:

Das Gespräch führt der Anwalt mit dem Mandanten. Das be​deu​tet: Der Dol​met​scher übersetzt auch Un​ver​ständ​li​ches, ohne selb​stän​dig Erklärungen oder In​terpreta​tio​nen an​zubringen.

Der Anwalt sollte sich bemühen, kurze und knappe Sätze zu be​nut​zen. Diese sind leichter zu übersetzen.

Wörtliche und vollständige Übersetzung:

Der Dolmetscher muss ALLES, was der An​walt sagt, WÖRTLICH übersetzen ohne Zu​sät​ze oder Aus​spa​rungen. Er soll auch z. B. die vom Anwalt benutzte Anrede und die vom Man​danten benutzte ICH-FORM beibehalten.

Der Dolmetscher muß ebenso alles vom Mandanten Ge​sag​te übersetzen, auch wenn es z. B. mit dem Zu​satz ver​se​hen ist: "… bitte sagen Sie es dem An​walt nicht!" (Na​tür​lich sollte der Dol​met​scher den Man​danten hierauf hinweisen.) 

Zur Klarstellung: Es gibt Dinge, die man nicht wörtlich überset​zen kann oder die eingebettet in einen bestimmten kulturellen Kontext besser herübergebracht werden können. Je besser der Dolmetscher sein Metier beherrscht, umso besser wird er hier​mit umgehen können. "Wörtlich" heißt in diesem Zusammenhang also nur: Alles, ohne Weglassen und ohne Hinzufügen.
Übersetzungsfluss:

Am Besten eignet sich die Simultanüber​set​zung. Weitere Möglichkeiten sind die Konse​ku​tiv- (Über​set​zung nach kurzen Ab​schnit​ten) und die Satz-für-Satz-Methode. Bei der zeit​lich versetzten Über​set​zung ist zu beachten, dass die Übersetzung un​ge​nauer wird, je län​ger gesprochen wird. Der An​walt muss das Gespräch überschauen und gege​ben​enfalls ein​grei​fen.

Nicht mehrere Sprachen benutzen:

Der Mandant soll in der Regel nicht versuchen, den Dol​met​scher zu übergehen, indem er versucht Deutsch zu reden. Die Fremd​sprache ist oft​mals eine gravierende Feh​lerquelle, da viele wich​tige Vo​ka​beln einfach nicht be​kannt sind, und so das Ge​sagte sehr ungenau wird. Glei​ches gilt auch für den Anwalt.

Wortlisten:

Es ist davon auszugehen, dass die Mandan​ten un​ter​schied​liche Bildungsgrade haben, ent​sprechend un​ter​schied​lich sind dann auch Gebrauch und Kennt​nis be​stimm​ter Worte.

Manch​mal wird es auch für den Dolmetscher schwie​rig, be​stimm​te deutsche Worte in die andere Sprache zu über​set​zen. Das An​fer​tigen the​men​bezogener Wort​li​sten kann hier hilf​reich sein.

Vorbereitung/Nachbereitung:
Wenn möglich sollten die hier beschriebenen Problemstel​lungen mit dem Dolmetscher in einem Gespräch vorbereitet wer​den (z. B. es gibt keine Geheimnisse vor dem Anwalt, die Rolle des Dol​met​schers wird sehr geschätzt, welche Sitzordnung ist o. K., etc.).

Ganz wichtig ist auch, dem Dolmetscher klarzumachen, dass er in der vertraulichen Situation beim Anwalt ebenso wie der An​walt der VERSCHWIEGENHEITSPFLICHT unterliegt und ohne Zu​stim​mung des Mandanten oder des Anwalts hierüber Dritten ge​genüber nicht berichten darf (Hinweis z. B. auf §§ 98 VwGO, 53 a StPO, 383 ZPO, 203 StGB).
Arbeitet man mit einem Dolmetscher häufig zusam​men, ist es hilfreich, nach den ersten Besprechun​gen die Zu​sam​menarbeit zu analysieren und ent​spre​chend zu ver​bes​sern. Hierbei kann auch das "Rol​len​problem" erörtert werden.

Weitere Gespräche schriftlich gut vorbereiten:

Nach dem ersten Kontakt mit fremdsprachigen Man​dan​ten soll​ten weitere Besprechungen vorbereitet werden:

Menschen sind faul. Wir leben nach dem Motto "lie​ber gesund und reich als arm und krank". Das trifft nicht nur auf An​wäl​te zu, son​dern auch auf Man​danten. Des​halb möchten die Mandanten am lieb​sten einfach alles "erzählen". Ab​ge​se​hen von Zeit​pro​ble​men des An​walts hier​mit gilt: Es ist bes​ser, den Mandanten bei kom​ple​xen Sachverhalten (z. B. die Ver​fol​gungsgeschichte in einem Asyl​ver​fah​ren) zu bitten, alles (ggf. auch Ant​wor​ten auf schrift​lich gestellte Fragen) erst ein​mal schrift​lich nie​derzulegen. Natürlich muß dabei ein Übersetzer die​selben Qualitäts​an​for​de​run​gen er​fül​len, wie der Dol​met​scher.

Für den Mandanten bringt dies zunächst den Nachteil, dass er sich beim Niederschreiben (oder Nieder​schrei​ben las​sen) mehr an​stren​gen und deshalb mehr nach​denken muß. Ein Wort ist schneller ge​spro​chen, als geschrieben. Der scheinbare Nach​teil ist aber ein Vor​teil, weil hierdurch die Ma​te​rie besser durch​drun​gen werden kann. Beim Nieder​schrei​ben merkt man Wider​sprüch​lich​keiten leichter als beim Reden.

Für den Anwalt bringt diese Methode den Nachteil, dass er mehr arbeiten muß; sie hat aber den Vorteil, dass er sich in die Pro​blem​stellung insgesamt vor​ab ein​le​sen kann und es ihm leichter fällt, Schwach​stel​len, Erklä​rungs​bedarf etc. zu erkennen.

Solchermaßen vorbereitet kann dann ein weiteres ausführ​li​ches Ge​spräch zwischen Anwalt und Mandant mit Hil​fe eines Dol​metschers viel fruchtbarer sein, als ohne Vor​be​reitung.

Zusätzliche Empfehlungen an den Anwalt:

Neben der Sprache ist es wichtig, auf die non​ver​bale Kom​munikation, wie Gestik, Mimik und äußeres Er​schei​nungs​bild zu achten.

Der Anwalt sollte in kurzen Sätzen sprechen und dabei schwer übersetzbare Redewendungen ver​mei​den und mit Humor vor​sichtig umgehen (be​son​ders mit Ironie und Sar​kasmus).

Der Anwalt sollte sich, wenn möglich, mit den kultu​rel​len Ge​ge​ben​heiten der Herkunftskultur des Man​dan​ten auseinan​der​set​zen, z. B. mit der Form des Trau​erns, mit Methoden der Ver​drän​gung, dem Umgang mit Autoritäten, die Geschlechterrollen etc.

Mit vorstehenden Hinweisen habe ich eine von Frau Dipl.-Psych. Christine Straube angefertigte "Information zur Arbeit mit Dolmetschern" adaptiert und sie um anwaltstypische Problemstellungen ergänzt. Die Originalversion ist verfügbar unter www.traumanetzwerk.de 
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